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Abgabetermine für Unterlagen zur Entgeltabrechnung 
 
Guten Tag, 
 
wir informieren Sie heute über die Abgabetermine bezüglich der Entgeltabrechnung. Bis zu den unten 

genannten Terminen sind alle Unterlagen für die Abrechnung des jeweiligen Monats bei uns 

einzureichen. 

Wichtig: Später eingereichte Unterlagen können für die jeweilige Abrechnung nicht mehr 

berücksichtigt werden und dann erst im darauffolgenden Monat abgerechnet! 

 
 

Kirche (AK 17)  Diakonie (AK 18) 

08.01.2026 09.01.2026 

05.02.2026 06.02.2026 

09.03.2026 10.03.2026 

08.04.2026 09.04.2026 

05.05.2026 06.05.2026 

09.06.2026 10.06.2026 

09.07.2026 10.07.2026 

10.08.2026 11.08.2026 

08.09.2026 09.09.2026 

08.10.2026 09.10.2026 

09.11.2026 10.11.2026 

07.12.2026 08.12.2026 

 
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Abgabeterminen nicht um Empfehlungen für Liefertermine 

handelt, sondern lediglich um eine Abgabefrist, innerhalb wir in der Regel eine geordnete 

Abarbeitung der Anweisungen sicherstellen können. 

 

VSA Mittelbaden, Postfach 13 27, 75003 Bretten 

 
An alle Einrichtungen 
im Zuständigkeitsbereich 
des VSA 
 

 

Verwaltungs- und Serviceamt Mittelbaden 
Hermann-Beuttenmüller-Str. 12 
75015 Bretten 
 
www.vsa-mittelbaden.de 
 
Christina Strauß 
Abteilungsleitung Personalverwaltung 
 
Bretten, 10.12.2025  
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Bitte beachten Sie auch, dass diese Termine nicht für Neueinstellungen gelten. Hierfür ist – je nach 

Fall- eine deutlich längere Vorlauffrist von mindestens 2 Wochen notwendig. Kommen Sie gerne auf 

den/die für Sie zuständige/n Sachbearbeiter/in zu, wenn Sie diese Frist nicht einhalten können. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre Personalverwaltung, VSA Mittelbaden 


